
Beantragen der Fördermittel über das Serviceportal der Gemeinde Westoverledingen
Link: https://openrathaus.westoverledingen.de/auth?redirect=https://openrathaus.westoverledingen.de/

Anschaffung der Anlage:
Kauf der Anlage gemäß der Förderrichtlinie der Gemeinde Westoverledingen
Montage und Installation der Anlage

Bearbeitung des Antrages durch die Gemeinde Westoverledingen
Entscheidung über den Antrag

Genehmigung des Antrages Ablehnung des Antrages

Vor Inbetriebnahme der Anlage:
Anmeldung im Marktstammdatenregister:

          Link: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR

Vorlage folgender Unterlagen im Serviceportal der Gemeinde
Westoverledingen bis zum 31.12.2024:

Kaufbeleg der Anlage
Nachweis der Anmeldung im Marktstammdatenregister
Nachweis über eine EU-Zertifizierung
ggf. die Installationserlaubnis für ein Balkonkraftwerk  des Vermieters/der Vermieterin

Prüfung der Unterlagen durch die Gemeinde Westoverledingen

Auszahlung der Fördermittel in Höhe von:
100,00 €: ohne Einreichen eines Sozialhilfenachweises o. Wohngelbescheids o.
Nachweis über ein Monatsnettoeinkommen ≤ 1500,00 €
200,00 €: mit eingereichtem Sozialhilfenachweis o. Wohngelbescheid o. Nachweis
über ein Monatsnettoeinkommen ≤ 1500,00 €

Informationsblatt
Wie beantrage ich die Förderung für ein sog.
Balkonkraftwerk in der Gemeinde Westoverledingen?

https://openrathaus.westoverledingen.de/auth?redirect=https%3A%2F%2Fopenrathaus.westoverledingen.de%2F
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR

